	
Checkliste Aufbewahrungsfristen


	2.


	Art der Unterlagen
	Rechtsgrundlage
	Aufbewahrungsfristen

	Abrechnungen der KZVen


	Empfehlung
	6 Jahre

	Amalgamabscheider


	
	

	· Wartungsbuch
	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
	5 Jahre nach dem letzten Eintrag



	Ärztliche Bescheinigungen von Arbeitnehmern


	
	

	· Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)


	§ 15 Abs. 5 GefStoffV
	bis zum Ausscheiden des Ar​beitnehmers 



	· Strahlenschutzverordnung (StrahlenschutzVO)
	§ 38 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 StrahlenschutzVO
	bis zum Ausscheiden des Ar​beitnehmers 



	· Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

	§ 41 JArbSchG
	bis zum Ausscheiden des Ar​beitnehmers; längstens bis zum 18. Lebensjahr des Arbeitneh​mers



	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
	§§ 4 und 5 i. V. m. § 11 BGV A4


	bis zum Ausscheiden des Ar​beitnehmers, dann aushändi​gen und Kopien aufbewahren bis 5 Jahre nach dem Aus​scheiden (wie Personalunter​lagen)



	Arbeitsplatzluft-Messungen

(gefährliche Stoffe)
	§ 18 Abs. 3 der DurchführungsVO zur VBG 119


	30 Jahre

	Arbeitsunfähigkeits​bescheinigung


	§ 12 Abs. 2 BMV-Z
	1 Jahr ab Tag der Ausstellung

	Arbeitszeitnachweise
	

	

	· über die tägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit

	§ 16 Abs. 2 AZG
	2 Jahre

	· bei Jugendlichen
	§ 50 Abs. 2 JArbSchG
	2 Jahre nach der letzten Ein​tragung





	Art der Unterlagen
	Rechtsgrundlage
	Aufbewahrungsfristen

	Aufzeichnung über Be​schäftigung werdender/ stillender Mütter

(nach Name, Art, Dauer und Lohn- bzw. Gehaltszahlungen)


	§ 19 Abs. 2 MuSchG
	2 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag

	Aufzeichnung über zahn​ärztliche Behandlung:

· Krankenblätter

· Patientendaten

· sonstige Behandlungs​unterlagen

	Empfehlung aufgrund § 12 BO der LZK BW
KZV:

§ 5 Abs. 2 BMV-Z, 
§ 4 Abs. 2 Ersatzkassenvertrag

	10 Jahre nach Abschluss der Behandlung

3 Jahre nach Behandlungsende

	Aufzeichnungen steuerlicher Art
	§ 147 Abs. 1 Abgabeordnung
	10 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deu​tung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht )


	Behandlungsunterlagen
	§ 12 Abs. 1 der Berufsordnung 
	10 Jahre

	Unterweisungen von Mitarbeitern


	
	

	· wenn keine speziellen Rege​lungen vorhanden sind
	Empfehlung
	5 Jahre; nach dem Ausschei​den des Mitarbeiters noch wei​tere 5 Jahre



	· gem. Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)


	§ 16 Abs. 2 GefStoffV
	2 Jahre



	Bestandsverzeichnisse
	§ 9 Abs. 1 MPBetrV
	5 Jahre nach Außerbetrieb​nahme des Medizinproduktes



	Bestell- und Auftrags​unterlagen


	§ 147 Abs. 1 Abgabeordnung
	6 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht )




	Art der Unterlagen
	Rechtsgrundlage
	Aufbewahrungsfristen

	Betäubungsmittel


	
	

	· Betäubungsmittelrezept (Formblatt)


	§ 8 Abs. 5 VO über das Ver​schreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs von Be​täubungsmitteln (BtMVV)


	3 Jahre nach Ausstellung

	· Betäubungsmittelanforde​rungsschein (Formblatt)


	§ 9 Abs. 4 BtMVV


	3 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag

	· Betäubungsmittelbücher


	§ 13 Abs. 3 BtMVV
	3 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag



	Bilanzen, Bücher und Auf​zeichnungen, Inventare, Lage​berichte


	§ 147 Abs. 1 Nr. 1 Abgabeord​nung
	10 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deu​tung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht )


	Buchungsbelege


	§ 147 Abs. 1 Nr. 4 Abgabeord​nung


	10 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht )


	Darlehensunterlagen
	§ 147 Abs. 1 Nr. 5 Abgabeord​nung

(Sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeu​tung sind)
	6 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht )


	Edelmetallbestandskarteien


	Empfehlung
	10 Jahre

	Entsorgung

· Nachweise für  Amalgam

· Übernahmeschein

      Entsorgungsnachweise/  Abfallnachweisbuch


	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

Kreislaufwirtschafts- und Abfall-

Gesetz (KRW-/AbfG)
	5 Jahre

5 Jahre

	Erste Hilfe Leistung


	§ 24 Abs. 6 BGV A 1
	5 Jahre 

	Feuerlöscher

· Prüfberichte

· Prüfvermerke


	BGR 133
	2 Jahre

	Freistemplerabrechnungen


	Empfehlung
	6 Jahre

	Gefahrstoff-Messungen


	§ 10 Abs. 2 Satz 4 GefStoffV
	30 Jahre empfohlen

	Gehaltslisten, -quittungen
	§ 147 Abs. 1 Nr. 1 Abgabeord​nung
	10 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht)


	Gutachten nach der GutachterO der LZK BW


	§ 4 Abs. 7 GutachterO der LZK
	3 Jahre, nach Fertigstellung des Gutachtens

	Handels- und Geschäftsbriefe (empfangene und abgesandte)


	§ 147 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Abgabe​ordnung
	6 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht)


	Handelsregister-/Grundbuch​auszüge


	Empfehlung
	für die Dauer des Eigentums

	Heil- und Kostenpläne


	Empfehlung (§ 136 b Abs. 2 SGB V)


	Mindestens 3 Jahre

	Honorarabrechnung der KZV


	Empfehlung
	6 Jahre

	Kassenbücher, -berichte


	§ 147 Abs. 1 Nr. 1 Abgabeord​nung
	10 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht)


	Kieferorthopädische Anfangs- und Endmodelle
	Empfehlung 
	3 Jahre; längere Aufbewah​rungsfrist geboten, wenn aus medizinischen Erfordernissen angezeigt



	Konformitätserklärungen nach MPG (ZE und KFO)


	
§ 6 MPV
	5 Jahre nach Eingliederung

	Laborrechnungen


	Empfehlung (§ 136 b Abs. 2 
SGB V)


	Mindestens 3 Jahre

	Lärm-Messungen am Arbeits​platz


	§ 7 Abs. 4 BGV B 3
	30 Jahre

	Lohnsteuerkarten
	§ 39 b Abs. 1 EStG
	bis zum Ausscheiden des Ar​beitnehmers



	Medizinproduktebuch
	§ 9 MPBetreibV
	5 Jahre nach Außerbetrieb​nahme des Medizinproduktes




	Art der Unterlagen
	Rechtsgrundlage
	Aufbewahrungsfristen

	Mietverträge, Pachtverträge
	§ 147 Abs. 3 Abgabenordnung
	10 Jahre



	Personalunterlagen 

(allgemeine)
	Empfehlung


	5 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag; Gehaltslisten: 10 Jahre; 



	Planungsmodelle für:

· ZE

· KFO

· PAR

· KBR
	§ 12 Abs. 1 Berufsordnung der LZK BW

§ 136b SGB V
	2 Jahre nach Abschluss der Behandlung



	· 
	§ 5 Abs. 2BMV-Z

§ 7 Abs. 3 Ersatzkassenvertrag
	3 Jahre nach Abschluss der Behandlung 

	
	
	

	Praxisgebühr (Aufzeichnungen über Barein​nahmen sowie Kopien der Quittungen an Patienten)


	§ 147 Abs. 3 Abgabenordnung


	10 Jahre

	Prüfberichte über Funktionsprüfung von Sterilisatoren


	DIN 58 946

DIN 58 947
	Mindestens 1 Jahr

	Prüfbescheide Druckbehälter


	Betriebssicherheitsverordnung
	unbegrenzt aufbewahren

	Prüfbescheide für Sicherheits​technische Kontrollen (STK)


	§ 6 MPBetreibV
	bis zur nächsten Prüfung

	Rechnungen und Rechnungs​unterlagen (Belege)


	§ 147 Abs. 1 Nr. 4 Abgabeord​nung

§ 14 b Abs. 1 UStG


	10 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht)


	Reisekostenabrechnungen
	§ 147 Abs.1 Nr. 5 Abgabeord​nung
	6 Jahre

(Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Be​deutung sind, für welche die Fest​setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht)


	Art der Unterlagen
	Rechtsgrundlage
	Aufbewahrungsfristen

	Röntgen


	
	

	Röntgenaufnahmen bzw. 

Aufzeichnungen über Röntgenuntersuchungen


	§ 28 Abs. 3 RöV


	10 Jahre nach letzter Untersuchung 



	
	§ 28 Abs. 3 RöV
	bei Kindern/Jugendlichen bis zu deren 28. Lebensjahr 



	Protokoll der Abnahme​prüfung, Referenzaufnahmen


	§ 16 Abs. 4 i. V m. Abs. 2 Satz 5 RöV


	für die Dauer des Betriebes, mindestens bis 2 Jahre nach Abschluss der nächsten voll-ständigen Abnahmeprüfung



	Konstanzprüfung (einschl.

der Röntgenaufnahmen)


	§ 16 Abs. 4 RöV
	2 Jahre

	Strahlenschutzprüfung

durch SV


	
	5 Jahre

	Mitarbeiterunterweisung

	§ 36 Abs. 4 RöV


	5 Jahre ab Unterweisung

	Aufzeichnung über Einwei-sung bei 1. Inbetriebnahme


	
	für die Dauer des Betriebes

	Übernahmeschein

Entsorgungsnachweise/ Abfall​nachweisbuch


	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
	5 Jahre

	Verbandbuch
	§ 24 Abs. 6 BGV A1

	5 Jahre 



	Vorsorgekartei
	§ 15 Abs. 6 GefStoffV

§ 11 Abs. 4 BGV A 4
	bis zum Ausscheiden des Ar​beitnehmers



	Wartungsbuch für Amalgamabscheider


	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz (WG), Indirektein​leiterverordnung (IndVO)


	5 Jahre nach dem letzten Eintrag

	Zahnärztliche Dokumente
	§ 12 Abs. 1 Berufsordnung
	10 Jahre
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